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Einladung zur Gemeindeversammlung 
 
 
Am Dienstag, 30. November 2021, 20.00 Uhr findet in der Johanniterhalle,  
Reiden, die Gemeindeversammlung* mit folgenden Traktanden statt: 
 

1. Genehmigung Budget 2022 (Globalbudget) mit Steuerfuss 2022 
- Erfolgsrechnung 2022 
- Investitionsrechnung 2022 

 
2. Kenntnisnahmen 

- Aufgaben- und Finanzplan AFP 2022 – 2025 
- Bericht Controllingkommission zum Budget 2022 sowie zum AFP 2022 – 2025 
- Kontrollbericht der kantonalen Finanzaufsicht zum Budget 2021 sowie zum Aufgaben- und    
  Finanzplan AFP 2021 - 2024 

  
3. Schiessanlage Wasserloch Dagmersellen; Zustimmung Kündigung Gemeindevertrag 

 
4. Weihermattstrasse; Zustimmung Überführung Teilfläche von 91 m2 ab Grundstück Nr. 533, 

GB Reiden vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen 
 

5. Reglement Bürgerrechtskommission; Zustimmung Teilrevision  
 

Orientierungen/Umfrage/Verschiedenes 
 
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Kurz-Botschaft zur Gemeindeversammlung vom  
30. November 2021 und lädt Sie ein, an der Versammlung teilzunehmen. 
 
Detaillierte Ausführungen zu den einzelnen Traktanden sind in einer ausführlichen Botschaft, die auf 
der Webseite der Gemeinde (www.reiden.ch) aufgeschaltet ist, enthalten. Ab dem 9. November 2021 
kann die ausführliche Botschaft als Printversion bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.  
 
Ebenfalls liegen die detaillierten Unterlagen zu den einzelnen Traktanden ab dem 9. November 2021 
bei der Gemeinde Reiden, Zentrale Dienste, zu den ordentlichen Öffnungszeiten zur Einsicht auf. Es ist 
uns ein Anliegen, dass die Bevölkerung von Reiden über die Geschäfte gut und zeitnah orientiert wird.
  
 

Gemeinderat Reiden 
 

 

* Das Schutzkonzept gemäss BAG-Richtlinien ist auf www.reiden.ch sowie vor Ort einsehbar. Wir 
danken Ihnen für die Einhaltung der Anweisungen für eine sichere Versammlung. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationsveranstaltungen der Parteien 
 

Die Mitte Reiden 11.11.2021, 20.00 Uhr  für weitere Angaben → www.cvp-reiden.ch 
FDP Reiden 23.11.2021, 20.00 Uhr Hotel Sonne www.fdp-reiden.ch 
ig-reiden 24.11.2021, 19.30 Uhr für weitere Angaben → www.ig-reiden.ch  
SP Reiden 18.11.2021, 20.00 Uhr  Restaurant Schwanen www.sp-reiden.ch 
SVP Reiden 24.11.2021, 20.00 Uhr Lokal Hodel, Unterdorf 2, Langnau www.svp-reiden.ch 
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Hinweise und Bemerkungen 
 
Stimmberechtigung 
Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen sind an der Gemeindeversammlung der Gemeinde Reiden 
Schweizerinnen und Schweizer stimmberechtigt, die am Versammlungstag das 18. Altersjahr zurück-
gelegt haben, nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder 
durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden und spätestens am 25. November 2021 ihren 
politischen Wohnsitz in Reiden geregelt haben. 
 
 
Traktandum 1 
Genehmigung Budget 2022 (Globalbudget) mit Steuerfuss 2022 
- Erfolgsrechnung 2022 
- Investitionsrechnung 2022 
 
Nachdem das Budget 2021 durch die Folgen der COVID-19-Pandemie geprägt war, lässt sich auf das 
Budget 2022 eine leichte Verbesserung feststellen. Die Pandemie hatte Stand heute eine deutlich ge-
ringere Auswirkung als vor einem Jahr angenommen. 
 
Das Budget 2022 der Erfolgsrechnung beinhaltet mit gleichbleibendem Steuerfuss von 2.20 Einheiten, 
mit einem Aufwand von CHF 51.9 Mio. und einem Ertrag von CHF 51.7 Mio. und somit mit einem Auf-
wandüberschuss von CHF 0.2 Mio. Die Investitionsrechnung 2022 budgetiert Bruttoausgaben von  
CHF 4.0 Mio. und Investitionseinnahmen von CHF 0.8 Mio. was schlussendlich zu Nettoinvestitionen 
von CHF 3.2 Mio. führt. 
 
Die detaillierten Unterlagen zum Budget 2022 und zum Finanzplan 2022-2025 stehen auf der Home-
page zum Download bereit oder können telefonisch oder schriftlich bestellt werden. 
 

Erfolgsrechnung 2022 
 

Aufgabenbereich 
Aufwand 2022 

CHF 
Ertrag 2022 

CHF 
Globalbudget 2022 

CHF 
Politik und Wirtschaft  905'131  75'400  829'731 
Finanzen  2'548'413  27'805'378  -25'256'964 
Soziales  10'249'766  1'609'139  8'640'627 
Bildung  18'478'091  9'615'466  8'862'624 
Ver- und Entsorgung  2'671'204  2'764'193  -92'988 
Zentrale Dienste  2'130'462  1'404'286  726'175 
Sicherheit   1'145'121  1'052'512  92'608 
Gesellschaft und Gesundheit  3'060'874  172'000  2'888'874 
Kultur und Freizeit  1'075'505  44'200  1'031'305 
Bau- und Infrastruktur  9'662'293  7'131'182  2'531'110 

Total Erfolgsrechnung  51'926'863  51'673'758  253'105 
- = Ertragsüberschuss 
+ = Aufwandüberschuss 
 

Investitionsrechnung 2022 
 

Aufgabenbereich 
Aufwand 2022 

CHF 
Ertrag 2022 

CHF 
Netto 2022 

CHF 
Bildung  100'000  -  100'000 
Ver- und Entsorgung  1'985'000  328'000  1'657'000 
Sicherheit   100'000  -  100'000 
Bau- und Infrastruktur  1'820'000  500'000  1'320'000 

Total Investitionsrechnung  4'005'000  828'000  3'177'000 
 
 

Antrag: Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, das Budget 2022 mit Steuerfuss 
2022, sowie der Erfolgs- und Investitionsrechnung 2022 zu genehmigen. 
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Traktandum 2 
Kenntnisnahmen  
- Aufgaben- und Finanzplan AFP 2022 – 2025 
- Bericht der Controllingkommission zum Budget 2022 sowie zum AFP 2022 – 2025 
- Kontrollbericht der Kant. Finanzaufsicht zum Budget 2021 sowie zum Aufgaben- und  
  Finanzplan AFP 2021 - 2024 

 
Der Finanzplan gibt Aufschluss über die voraussichtliche Aufgaben- und Finanzentwicklung der Ge-
meinde in den nächsten vier Jahren. Der Finanzplan ist daher ein sinnvolles Instrument, um die Ent-
wicklung der kommenden Jahre aufzuzeigen. Es gilt dabei zu beachten, dass je weiter der Finanzplan 
in die Zukunft blickt, desto ungenauer die Prognosen werden. Gewisse Berechnungen im Finanzplan 
erfolgen vereinfacht und basieren teilweise auf ungenauen Planwerten.  
 
Die Planungsparameter der Gemeinde Reiden hat der Gemeinderat intensiv beraten. Insbesondere hat 
der Gemeinderat Einschätzungen und Annahmen getroffen, welche die ausgewiesene Finanz- und Er-
tragslage während der Planperiode beeinflussen. Bei seiner Beurteilung hat sich der Gemeinderat auf 
die Richtwerte des Kantons Luzern gestützt.  
 
Die Gemeinde Reiden weist insbesondere in den Jahren 2022 und 2023 einen Selbstfinanzierungsgrad 
aus, der unter dem kantonalen Grenzwert, welcher über fünf Jahre gerechnet durchschnittlich mindes-
tens 80 Prozent betragen sollte, zu liegen kommt. Im Jahr 2024 und 2025 wird der geforderte Wert 
erfüllt. 
 
Ein Sorgenkind bei den Kennzahlen bleibt die Nettoschuld pro Einwohner sowohl mit, als auch ohne 
Spezialfinanzierungen. Die Kennzahlen weichen in der Planperiode deutlich von den kantonalen Vor-
gaben ab. Zu erwähnen gilt, dass auf kantonaler, politischer Ebene ein Postulat an die Regierung for-
muliert wurde, mit dem Auftrag, für mehr Spielraum zu sorgen und die zulässige Bandbreite zu erhöhen. 
Das Postulat wurde vom Kantonsrat in der Herbstsession ohne Diskussion überwiesen. 
 
Die detaillierten Unterlagen zum Budget 2022 und zum Finanzplan 2022-2025 stehen auf der Home-
page zum Download bereit oder können telefonisch oder schriftlich bestellt werden. 
 
Antrag: Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den AFP 2022 – 2025, den Be-

richt der Controllingkommission zum Budget 2022, sowie zum AFP 2022 – 2025 und 
Kontrollbericht der Kant. Finanzaufsicht zum Budget 2021, sowie zum  
AFP 2021 – 2024 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.  

 
 
 
Traktandum 3 
Schiessanlage Wasserloch Dagmersellen; Zustimmung Kündigung Gemeindevertrag 
 
Mit Gemeindevertrag vom 5. Dezember 1996 haben die Gemeinden Dagmersellen und Reiden eine 
Vereinbarung über die gemeinsame Benützung der 300 m-Schiessanlage Wasserloch abgeschlossen. 
Damit hat die Gemeinde Reiden die Gemeindeaufgabe bezüglich Errichtung, deren Unterhalt und die 
Erneuerung einer 300 m-Schiessanlage gemäss eidgenössischer Verordnung über die Schiessanlagen, 
an die Gemeinde Dagmersellen abgetreten.  
 
Durch die Gemeindefusion im Jahr 2006 mit Langnau, Reiden und Richenthal, ist die Gemeinde in der 
Lage, die gesetzliche Aufgabe wieder in der eigenen Gemeinde zu lösen.  
 
Im Gemeindevertrag Ziff. 5 ist geregelt, dass die Gemeinde Reiden, die bis zum Auflösungszeitpunkt 
geleisteten Beteiligungen nicht mehr zurückfordern kann bzw. die Gemeinde Dagmersellen keine Rück-
zahlungen leisten muss bzw. die Entschädigung von CHF 100'000 mit der Auflösung des Vertrages 
verfällt. 
 
Der Verzicht gilt jedoch nicht für Forderungen aus einem allfälligen Verkauf oder Rückgabe des ½ Mit-
eigentumsanteils an der 300 m-Schiessanlage Wasserloch. Im Zusammenhang mit der Auflösung des 
Gemeindevertrages wird eine entsprechende Entschädigung ausgehandelt.  
 
Antrag: Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, der Kündigung des Gemeinde-

vertrages betreffend Schiessanlage Wasserloch per 31. Dezember 2021 zuzustim-
men.  
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Traktandum 4 
Weihermattstrasse; Zustimmung Überführung Teilfläche von 91 m2 ab Grundstück 
Nr. 533, GB Reiden vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen 
 
Im Rahmen der Sanierung der Weihermattstrasse hat Philipp Affentranger, Hauptstrasse 79, Reiden 
den Wunsch geäussert, die Teilfläche von 91 m2 auf dem Grundstück Nr. 533 zwischen Strasse und 
seinem Grundstück Nr. 677, zu erwerben. Da es sich bei dieser Landfläche um einen Teil der Strassen-
parzelle handelt, welche Verwaltungsvermögen darstellt, hat die Gemeindeversammlung für den Ver-
kauf eine entsprechende Zustimmung zur Überführung dieser Teilparzelle vom Verwaltungsvermögen 
ins Finanzvermögen zu beschliessen.  
 
Der Kaufvertrag selber ist nicht Gegenstand des Traktandums bzw. bedarf keiner Genehmigung, da der 
Abschluss des Kaufvertrages im Kompetenzbereich des Gemeinderates liegt. Die wesentlichen Ver-
tragsinhalte können der vollständigen Botschaft entnommen werden. 
 
 
Antrag: Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, der Überführung der Teilfläche 

von 91 m2 des Grundstückes Nr. 533, GB Reiden vom Verwaltungs- ins Finanzver-
mögen zuzustimmen. 

 
 
 
Traktandum 5 
Reglement Bürgerrechtskommission; Zustimmung Teilrevision 
 
Das Reglement für die Bürgerrechtskommission der Gemeinde Reiden ist seit 1. September 2008 in 
Kraft. Im Zusammenhang mit der Totalrevision der Gemeindeordnung im Jahr 2017 mussten diverse 
Anpassungen bezüglich Zuständigkeiten vorgenommen werden. 
Mit der nun vorliegenden Teilrevision werden weitere inhaltliche Änderungen vorgenommen. Diese  
basieren auf der besagten Änderung der Gemeindeordnung sowie dem revidierten kantonalen Bürger-
rechtsgesetzes, welches seit dem 1. Januar 2018 in Kraft ist. Zudem haben sich aus der Verfahrens-
praxis geringfügige Reglementsanpassungen ergeben. 
 
Für die konkreten Änderungen und Erläuterungen wird auf die ausführliche Botschaft verwiesen. 
 
Antrag: Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, der Teilrevision des Regle-

ments der Bürgerrechtskommission zuzustimmen. 


